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Motion M 7/25: Anpassung des Energiegesetzes
Beantwortung

1. Wortlaut der Motion
Am 16. April 2025 hat Kantonsrat Willi Kalin folgende Motion eingereicht:

«Betreff- Uberpriifung der PV-Pflicht auf Neubauten - Sistierung oder Anpassung der Vorgaben
Um die Klimaziele 2050 zu erreichen, wurden verschiedene Massnahmen zur Férderung der er-
neuerbaren Energien ergriffen. Ein zentraler Bestandteil ist die verstérkte Nutzung von Photovol-
taik (PV). Im kantonalen Energiegesetz unter § Be ,, Eigenstromerzeugung bei Neubauten' ist die
Pflicht zur Eijgenproduktion von Strom vorgeschrieben.

Durch den starken Ausbau von erneuerbaren Energien wie Solaranlagen und Windkraft kommt es
in der Schweiz immer hiufiger zu Stromiberschiissen - besonders dann, wenn in Europa gleich-
zeltig viel Sonne scheint und starker Wind weht. Das fihrt dazu, dass an der Schweizer Strom-
bdrse vermehrt negative Strompreise auftreten. Produzenten erhalten dann nicht nur kein Geld
fdr ihren Strom, sondern miissen sogar dafiir bezahlen, dass sie ihn ins Netz einspeisen diirfen.

Dieses Phanomen st laut dem Energieexperten Stefan Roth ein Zeichen von Marktversagen. Es
sel paradox, dass Kraftwerksbetreiber draufzahlen miissten, obwoh! sie eijgentlich einen Beitrag
zur Versorgungssicherheit leisten. Ursache sei, dass mehr Strom produziert werde, als tatsachlich
gebraucht wird - ein Zustand, der sich mit dem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien noch
verschérfen ddrfte.

Statistiken zeigen die Entwicklung deutlich: Wahrend es in den Jahren 2017 bis 2023 nur ver-
einzelt Stunden mit negativen Preisen gab, kam dies allein im Jahr 2023 ganze 292 Mal vor -
eine Vervierfachung im Vergleich zu friiheren Jahren.

Ein weiteres Problem ist die Art der Forderung: Produzenten erhalten feste Einspeisevergiitungen,
unabhéngig vom tatséchlichen Bdrsenpreis. Das nimmt ihnen den Anreiz, bei Uberproduktion auf
eine Einspeisung zu verzichten. Gleichzeitig kbnnen grosse Kraftwerke nicht einfach abgeschaltet



werden - aus technischen oder rechtlichen Grinden. Die daraus resultierenden finanziellen Ein-
bussen in Millionenhdhe kbnnten kiinftig auch Konsumentinnen und Konsumenten durch héhere
Stromrechnungen zu spiren bekommen.

Eine generelle Pflicht zur Installation von PV-Anlagen auf neuen Gebéduden ist unter heutigen
Rahmenbedingungen hdchst fragwiirdig:

1. Keine Ldsung fiir die Versorgungssicherheit - insbesondere im Winter

Eine Pflicht zur Installation von Photovoltaikaniagen bei Neubauten ist nicht zielfihrend. Bereits
heute besteht im Sommer und zur Mittagszeit ein Stromiberschuss, was zu negativen Stromprei-
sen fihrt - ein Effekt, der sich mit weiterem PV-Zubau verstédrken wird. Die Stromversorgungssi-
cherheit, insbesondere im Winter, wird dadurch nicht verbessert. Die Schweiz ist im Winterhalb-
Jjahr weiterhin auf zusétzliche, grundlasttéhige Stromquellen angewiesen - Photovoltaik alleine
reicht hier nicht aus.

2. Hohe Kostenbelastung trotz geringer Forderbeitrdge

Obwoh! die Bundesforderung fiir PV-Anlagen vergleichsweise bescheiden ist, verursachen die In-
stallationen teils erhebliche Mehrkosten bei Neubauten. Diese zusétzlichen Investitionen schla-
gen sich letztlich in héheren Mieten nieder und verschérfen die ohnehin angespannte Lage auf
dem Wohnungsmarkt - besonders im unteren und mittleren Preissegment.

3. Netziiberlastung durch sommerliche Einspeisespitzen

Das Stromnetz ist auf die zunehmenden Einspeisespitzen aus dezentralen PV-Anlagen oft nicht
ausgelegt. Bereits heute miissen Elektrizitdtswerke Anlagen im Sommer zeitweise drosseln oder
sogar vom Netz nehmen. Ein flichendeckender Netzausbau zur Abfederung solcher Uberkapazits-
ten wére volkswirtschaftlich ineffizient. Stattdessen sind gezielte Investitionen in intelligente
Steuerungssysteme (z.B. Smart Meter, flexible Tarife) sinnvoller, um Netzstabilitdt zu gewéahrleis-
ten.

4. Unzureichende Nutzungsmdglichkeiten fir Eigenverbrauch

Viele Hausbesitzer installieren PV-Anlagen in der Hoffnung, einen grossen Teil des erzeugten
Stroms selbst zu nutzen - etwa lber Elektrofahrzeuge. In der Realitdt befinden sich die Nutzer
Jjedoch tagsiiber hdufig am Arbeitsplatz. Die hdchste PV-Erzeugung 1éllt daher auf eine Zeit, in
der kaum Eigenverbrauch madglich ist. Das Potenzial bleibt ungenutzt, wéhrend liberschiissiger
Strom billig oder sogar negativ ins Netz eingespeist wird.

5. Markt funktioniert - keine Pflicht notwendig

Investoren und Eigentiimer handeln heute bereits markigerecht. Sie analysieren individuelle Ge-
gebenheiten - etwa Dachausrichtung, Eigenverbrauchspotenzial oder Wirtschaftlichkeit - und in-
stallieren dort PV-Anlagen, wo sie tatsédchlich Sinn machen. Eine staatliche Pflicht fihrt vielfach
nur zu einem Mitnahmeeffekt, ohne zusatzlichen Nutzen. Der liberale Grundsatz der Eigenverant-
wortung sollte nicht durch ineffiziente Zwangsregelungen ersetzt werden.

Antrag: Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Kantonsrat eine Anpassung des Energiegesetzes

oder falls mdglich, eine Anpassung der Energieverordnung vorzulegen mit folgenden Optionen:

- Vollstandiger Verzicht auf die PV-Pflicht bei Neubauten indem der § 8c vom Energiegesetz
ersatzlos gestrichen wird.

- Voribergehende Sistierung der PV-Pflicht bei Neubauten, bis intelligente Steuerungssysteme
die Netzstabilitét garantieren kénnen.

Wir danken dem Regierungsrat fiir die wohlwollende Priifung dieses Anliegens im Sinne einer ef-
fizienten und marktwirtschaftlich sinnvollen Energiepolitik.
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Quelle: https:/www.srf.ch/news/schweiz/absurditaet-in-energiebranche-wenn-der-strom-ploetzlich-
nichts-mehr-wert-ist»

2. Antwort des Regierungsrates
2.1 Allgemeines

Im Jahr 2024 betrug der gesamte Energieverbrauch der Schweiz rund 212 Terawattstunden
(TWh). Davon wurden rund 57 TWh — gut ein Viertel — elektrisch bereitgestellt. Rund drei Viertel
des Gesamtverbrauchs wurden jedoch mit fossilen Energietragern gedeckt.

Angesichts der klimapolitischen Zielsetzungen und der angestrebten Treibhausgasneutralitat bis
2050 ist eine schrittweise Substitution fossiler Energien durch Elektrifizierung unumgénglich.
Der jahrliche Strommehrbedarf wird dadurch gemass Bund bis 2050 auf 80 bis 90 TWh pro Jahr
ansteigen. Zur Sicherstellung einer verlasslichen, unabhangigen und nachhaltigen Stromversor-
gung ist ein Zubau von rund 35 TWh an erneuerbarer Stromproduktion erforderlich. Der konse-
guente Ausbau von Wasserkraft, Photovoltaik, Windenergie und weiteren erneuerbaren Quellen ist
daher zentral.

Eine wesentliche Grundlage fur diesen Ausbau bildet das neue Bundesgesetz liber die Stromver-
sorgung vom 23. Marz 2007 (Stromversorgungsgesetz, StromVG, SR 734.7), dem die Stimmbe-
volkerung am 9. Juni 2024 mit fast 70 % Ja-Stimmen zugestimmt hat. Es schafft die nétigen
Rahmenbedingungen, um die Versorgungssicherheit langfristig zu gewahrleisten und gleichzeitig
die klimapolitischen Verpflichtungen zu erfiillen. Um die Versorgungssicherheit zu verbessern,
muss die Stromproduktion mdéglichst breit auf alle erneuerbaren Produktionen abgestiitzt werden.
Zudem braucht es Verbraucher und intelligente Netze, um den Strom dann zu nutzen, wenn er im
Uberfluss vorhanden ist, und zu sparen, wenn er knapp ist. Ebenfalls notwendig sind geniigend
Kurzzeitspeicher, die die Tagesproduktion in die Nacht hinein verfligbar machen, sowie Saisonal-
speicher, welche die Sommerproduktion fiir den Winterbedarf bereitstellen kénnen.

Die rechtliche Grundlage fiir die Stromversorgungsstrategie bildet hauptsachlich das StromVG.
Mit dem neuen StromVG muss der Bundesrat alle fiinf Jahre Ausbauziele fiir die erneuerbare
Stromproduktion (ohne Wasserkraft) festlegen, erstmals im Jahr 2026. Die Ziele ab 2030 basie-
ren auf neuen Energieperspektiven ab 2027 und sind in der aktuellen Vernehmlassungsvorlage
der Energieverordnung vom 1. November 2017 (EnV, SR 730.01) definiert. Gesamthaft soll die
erneuerbare Stromproduktion (ohne Wasserkraft) bis 2030 auf 23 TWh ausgebaut werden. Davon
entfallen 18.7 TWh auf Photovoltaik, 2.3 TWh auf Windkraft und 2.0 TWh auf Biomasse.

Der Regierungsrat definierte erste Ausbauziele in der Energie- und Klimaplanung 2023+ (EKP
23+). Gemass EKP 23+ soll der durch die Elektrifizierung zusatzliche Strombedarf durch erneu-
erbare Stromproduktion gedeckt werden. Die Eigenstromerzeugungspflicht bei Neubauten ist im
kantonalen Energiegesetz vom 16. September 2009 (KEnG, SRSZ 420.110) geregelt.

2.2 Erwagungen

Der Bund foérdert die Installation von Photovoltaikanlagen mit einer Einmalvergitung. Diese Un-
terstiitzung durch das Bundesamt fiir Energie (BFE) ist ein klares strategisches Bekenntnis zur
dezentralen Energieproduktion. Gemass der Energiestrategie 2050 soll die Photovoltaik neben
der Wasserkraft zur zweiten wichtigen Saule der Schweizer Stromversorgung werden. Das grosste
Potenzial fiir den Ausbau der Photovoltaik liegt im Gebaudebereich und erfolgt somit dezentral.

Die Konferenz Kantonaler Energiedirektoren (EnDK) verabschiedet regelmassig Mustervorschriften

der Kantone im Energiebereich (MuKEn), welche zu einer Harmonisierung der kantonalen Ener-
gievorschriften fiihren. Die Eigenstromerzeugungspflicht fiir Neubauten wurde mit den MuKEn
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2014 eingefiihrt. An der Plenarversammlung der EnDK vom 30. August 2024 wurde die Eigen-
stromerzeugungspflicht auf bestehende Bauten ausgeweitet. Kiinftig sollen bestehende Bauten
nach einer Dachsanierung einen Teil der benétigten Elektrizitdt ebenfalls selbst erzeugen. Ein-
zelne Kantone haben diese Anforderung bereits umgesetzt, so zum Beispiel der Kanton Luzern.

Die Eigenstromerzeugungspflicht bei Neubauten wurde bei der Einfiihrung durch den Kantonsrat
breit gestiitzt. Schlecht besonnte Hauser sind von der Pflicht befreit. Kompensationsmassnah-
men, wie «erhdhte Anforderungen an die Gebaudehille» oder Ersatzabgaben, wie in den Mu-

KEn 2014 vorgesehen, wurden hingegen mit der Begriindung des hohen Aufwands fir die Verwal-
tung abgelehnt.

Gemass dem Verband Schweizerischer Elektrizitdtsunternehmen (VSE) hangt die zukiinftige Ver-
sorgungssicherheit entscheidend von der Umsetzung des StromVG und dem Abschluss eines
Stromabkommens ab. Das zeigt das Update der Studie «Energiezukunft 2050» des VSE. Im Win-
ter braucht es zum Ausbau der erneuerbaren Energien, wie ihn das StromVG vorschreibt, ergén-
zende Stromproduktionen. Optimalerweise wird wesentlich mehr Windkraft zugebaut. Werden die
Ausbauziele im StromVG hingegen nicht erreicht, wird die Stromlicke im Winter deutlich grésser.
Die VSE-Studie zeigt auch, dass der Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion geméass EnV zwin-
gend ist, sonst wird die Stromlicke im Winter grésser.

Zur Reduktion des Stromiiberschusses im Sommer existieren bereits heute folgende Massnah-
men:

— Stromversorger bieten Niedertarif teilweise auch tagstiber an und férdern so den Tagesver-
brauch Uber die Mittagsstunden (Waschmaschinen, Wassererwarmer usw.);

— Batterien fiir kleinere Anlagen;

— Einsatz von Smart-Metern zur Steuerung von Lasten;

— Abregeln der Einspeiseleistung von PV-Anlagen.

In Zukunft braucht es weitere Lésungen flir den Stromiiberschuss wie beispielsweise «Power to
Gas», grosse Batteriespeicher (wie etwa die 2024 in Betrieb genommene Anlage des EBS in der
Gemeinde Ingenbohl), neue bzw. Erweiterungen bestehender Speicherseen sowie der Ausbau von
Pumpspeicherkapazitaten.

Der Verband unabhéangiger Energieerzeuger (VESE) begriisst das Ziel des Stromgesetzes, Sonnen-
energie als prioritdren Energietrager zu etablieren ebenfalls, um 35 TWh erneuerbare Energie in
zehn Jahren zu erreichen.

2.3 Haltung des Regierungsrates

Der Regierungsrat anerkennt die mit dem StromVG verbundenen Ausbauziele und Dezentralisie-
rung der Energieproduktion auf bestehenden Infrastrukturen. Um die Netzstabilitat auch kiinftig
zu gewahrleisten, ist es wichtig, dass neben ausreichendem Bandstrom auch die neuen Produkti-
onsanlagen vermehrt netzdienlich gesteuert werden kdnnen. Technisch ist dieser Eingriff bei den
erneuerbaren Stromproduktionsanlagen problemlos méglich. Auf die Wirtschaftlichkeit der Anla-
gen hat dieser Eingriff nur einen geringfiigigen Einfluss, da es die Jahresbilanz héchstens margi-
nal schmalert. Die Gestehungskosten der Stromproduktion mit Photovoltaikanlagen zahlen samt
Lastspitzenkappung zu den glinstigsten. Die gesetzliche Mindestanforderung von 10 W/m? wurde
in allen Kantonen eingefiihrt, welche die MuKEn 2014 umgesetzt haben.

Der Regierungsrat beflirwortet den zligigen Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion und spricht
sich gegen eine Aufhebung der Pflicht zur Eigenstromerzeugung bei Neubauten aus. Ein be-
schleunigter Ausbau erneuerbarer Energien wird als zentral erachtet, um die Versorgungssicher-
heit auch im Zuge der zunehmenden Elektrifizierung von Mobilitdt und Raumwéarme langfristig
sicherzustellen.

RRB Nr. 632/2025 - 4/5 - 2. September 2025



Beschluss des Regierungsrates

1. Dem Kantonsrat wird beantragt, die Motion M 7/25 nicht erheblich zu erklaren.
2. Zustellung: Mitglieder des Kantonsrates.

3. Zustellung elektronisch: Mitglieder des Regierungsrates; Staatsschreiber; Sekretariat
des Kantonsrates; Umweltdepartement; Amt fiir Umwelt und Energie.

Im Namen des Regierungsrates:

Michael Stahli Dr. Mathias E. Brun

Landammann Staatsschreiber

RRB Nr. 632/2025 - 5/5 - 2. September 2025



	1. Wortlaut der Motion
	2. Antwort des Regierungsrates
	2.1 Allgemeines
	2.2 Erwägungen
	2.3 Haltung des Regierungsrates


